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Besprechungen und Anzeigen.

Oser, II.: Kommentar zum schweizer. Zivilgesetzbuch.
V. Band: Obligationenrecht. II. Auflage, 3.—5. Lieferung.

Seit unserer ersten Besprechung (vgl. Jahrgang 1928,
Seite 384) sind drei weitere Lieferungen erschienen, in denen
vor allem die Art. 41—61, d. h. die Obligationen aus unerlaubten
Handlungen, behandelt werden. Die Neubearbeitung dieser
Artikel stammt von Prof. W. Schönenberger in Freiburg,
der auch die II. Auflage einiger weiterer Abschnitte des 5. Bandes,

so insbesondere des Dienst- und Werkvertrages, besorgen
wird. Die Einheit des Werkes wird dadurch gewahrt, dass
Schönenberger die Vorarbeiten Osers benutzt und in keinem
wichtigern Punkte, ohne zuvor mit demselben Rücksprache
genommen zu haben, von der in der ersten Auflage vertretenen
Auffassung abweicht. Auch Schönenberger hat sich nicht damit
begnügt, die neuere Literatur und Praxis sorgfältig nachzutragen,
sondern er hat verschiedene Teile umgestaltet und erweitert,
so z. B. die Ausführungen über die Unterlassung als mögliche
Ursache eines Schadens (Art. 41, Note 6), über die Widerrechtlichkeit

(Art. 41, Note 11—19), über den Boykott (Art. 41,
Note 40—51), über den Verstoss gegen die guten Sitten (Art. 41,
Note 92—101), über Vererblichkeit und Übertragbarkeit der
Genugtuungsansprüche (Art. 47, Note 8—9), über Preisunterbietungen

(Art. 48, Note 21—22), über die Rechtsschutzmittel
gegenüber unlauterem Wettbewerb (Art. 48, Note 23—28),
über die Zulassigke.it einer Klage auf Feststellung und auf
Zuwendungen an Dritte bei Verletzung der persönlichen Verhältnisse

(Art. 49, Note 14—16), über die Solidarhaftung bei gemeinsamer

Verschuldung (Art. 51, Note 1—3), über die Klagekonkurrenz
von Ansprüchen aus unerlaubter LIandlung und gesetzlicher

Haftung (Art. 51, Note 9), über das Verhältnis zwischen dem
Versicherer und demjenigen, der aus einem andern Vertrage
oder wegen unerlaubter Handlung haftet (Art. 51, Note 12 und
20), über die Regelung des Rückgriffes nach dem Recht der
Kranken- und Unfallsversicherung (Art. 51, Note 15), über die
Haftung Urteilsunfähiger für culpa in contrahendo (Art. 54,
Note 7—8), über Notwehr und Notstand (Art. 52, Note 11, 12,
20, 22, 23, 24, 27, 31, 33, 34, 36), über die Entlastungsmöglichkeit
und den Rückgriff des Geschäftsherrn (Art. 55, Note 22—25,
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31—34), über den Begriff des „Gebäudes" (Art. 58, Note 5 und 6)
u. s. f. Nur in verhältnismässig wenigen Fällen wird die in der
ersten Auflage vertretene Auffassung verlassen. So wird z. B.
— in Anpassung an die inzwischen ausgebildete Gerichtspraxis —
angenommen: a) dass nicht bloss die Zusprechung einer
Geldsumme, sondern die Zuerkennung jeder Art der Genugtuung
eine besondere Schwere der Verletzung und des Verschuldens
voraussetze (Art. 49, Note 8), b) dass „Geschäftsherr" im Sinne
von Art. 55 nicht nur der Inhaber eines Geschäftes sei, sondern
auch derjenige, der aussergewerbliche Verrichtungen durch
Hilfspersonen (also insbesondere auch häusliche Geschäfte durch
Dienstboten) besorgen lasse (Art. 55, Note 6—14), c) dass die
Haftung des Gemeinwesens für den durch Beamte in Ausübung
ihrer amtlichen Funktionen angerichteten Schaden sich
ausschliesslich nach dem öffentlichen Recht richte und Art. 55
des ZGB auch nicht subsidiär zur Anwendung komme (Art. 61,
Note 9—11). In einigen andern Fällen trägt die II. Auflage der
in der Literatur (speziell von Becker und vonTuhr) an der
I. Auflage geübten Kritik Rechnung; so wird bei Behandlung
der Anspruchskonkurrenz zugegeben, dass das Bestehen eines
Vertrages den Grad der ausserkontraktlichen Culpahaftung
zu mildern vermöge (Vorbemerkungen zu Art. 41—61, Note
16—21); Art. 56 Abs. 2 wird nicht mehr als eine selbständige,
Rückgriff schaffende Bestimmung, sondern als blosser Vorbehalt
eines auf Grund eines Vertrages oder gemäss Art. 51 vorhandenen
Rückgriffsrechtes aufgefasst (Art. 56, Note 18); die in Art. 60
Abs. 3 erwähnte Einrede wird auch für den Fall, dass der
Verletzte die in Art. 31 vorgeschriebene Erklärung unterlassen hat,
als unverjährbar bezeichnet (Art. 60, Note 15). Diese Hinweise
mögen genügen zum Beweis dafür, dass auch der Abschnitt
über die unerlaubten Handlungen in seiner II. Auflage eine
wesentliche und höchst erfreuliche Bereicherung unserer
obligationenrechtlichen Literatur bedeutet und für jeden unentbehrlich

ist, der sich über die Fragen orientieren will, die in den
letzten 15 Jahren Literatur und Praxis auf diesem Gebiete
beschäftigt haben.

Lausanne, den 9. Januar 1929.
Dr. Hans Steiner, Bundesrichter.

Picot, Albert (avocat, Genève): Quelques considérations
sur le divorce. Editions des cahiers protestants. Lausanne
1929 (Impr. La Concorde). 46 p.

A. Picot, der am nächsten Juristentag über die Ehescheidung
sprechen wird, hat in dieser kleinen Broschüre gleichsam die
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allgemein moralischen Grundlagen seiner Einstellung zur
Scheidungsfrage vorweg behandelt. Es spricht aus dieser prächtigen
Schrift nicht nur der auf eine zwanzigjährige Anwaltspraxis
zurückblickende Jurist, sondern vor allem der mit einem
moralischen Gewissen und religiösem Ernste begabte Mann, der mit
grösster Feinheit die delikatesten Situationen ehelicher Spannung
gerecht und richtig zu beurteilen und zu lösen sucht. Wir
empfehlen diese Schrift jedem Juristen, wie auch Geistlichen, Ärzten,
Familienvätern usw. aufs wärmste. H.

Blumen stein, Prof. Ernst (Bern): Schweizerisches Steuerrecht.

Zweiter Halbband. Tübingen 1929 (J. C. B. Mohr, Paul
Siebeck). S. 385—723. Fr. 23.—, geb. Fr. 26.75.

Den ersten Halbband dieses grossangelegten Werkes haben
wir bereits besprochen (Bd. 46, 1927, S. 147 ff.). Der zweite,
der den Abschluss des Ganzen bildet, behandelt das „formelle
Steuerrecht" und lässt dabei die gleichen Vorzüge erkennen,
die schon der erste Teil aufgewiesen hat. Auch hier ist das
Hauptgewicht auf strenge Systematik gelegt; alles ist klar und
übersichtlich geordnet und eingereiht. Im allgemeinen zeigt
sich auch hier die Anwendung der deutschen Verwaltungsrechtstheorie

auf die schweizerischen Steuersysteme. B. betrachtet
nacheinander die Steuerveranlagung, die Steuerjustiz und die
Steuervollstreckung. Anschliessend bringt eine Hilfskraft eine
genaue und wertvolle Zusammenstellung der Titel aller
eidgenössischen, kantonalen und kommunalen (auch kirchlichen)
Steuererlasse der Schweiz. Vielleicht fällt in diesem zweiten
Halbband noch mehr als im ersten die formalistische Jurisprudenz
des Verfassers auf. Er liebt es, in all den vielen Rechtsbeziehungen

— und sie werden alle erschöpfend behandelt! — die Begriffe
zu formulieren und mit Namen zu belegen. Für den Anwalt
und den Steuerbeamten ist daher der Gebrauch dieses konstruktiven

und analytischen Werkes keine leichte Sache; es wird
hiezu eine starke Disziplin gefordert. B. unterscheidet z. B.
zwischen Steuerkontrolle und Steueraufsicht (S. 395 f.), er
definiert den Begriff der Steuerentrichtung (623), der
Steuerregister (631) usw. Fraglich möchte uns scheinen, ob wirklich
gesagt werden darf, der Steuerpflichtige trage die Beweislast
auch dann, wenn der Fiskus im Widerspruch zur Steuererklärung
eine höhere Steuer beansprucht (S. 586). Für die Steuerentrichtung

sollen die Bestimmungen des OR grundsätzlich nur so weit
anwendbar sein, als dies ausdrücklich gesagt sei (S. 623). Auch
die Kritik an der „liberalistischen Tendenz", welche den Fiskus
zur Eintreibung von Steuerforderungen auf dasselbe Betrei-


























